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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §29 Abs1;

FinStrG §29 Abs3 lita;

FinStrG §35;

FinStrG §37;

Rechtssatz

Der Begri  der "Tat" ist im § 29 Abs 3 lit a FinStrG im prozessualen Sinn gebraucht. Dieser verfahrensrechtliche

Tatbegri  ist nicht ident mit den (materiellen) Straftatbeständen. Die Abgabenhehlerei ist eine Anschlusstat nicht bloß

in dem Sinn, dass sie zeitlich rein äußerlich auf eine der in § 37 Abs 1 lit a FinStrG erschöpfend aufgezählten Vortaten

folgt. Sie führt vielmehr die Vortat weiter, befestigt den durch sie gescha enen abgabenwidrigen Rechtszustand der

Restitutionsvereitelung und erreicht dies durch einverständliches Zusammenwirken des Hehlers mit dem Vortäter.

Dieser innere Sachzusammenhang mit der Vortat macht ihr Wesen aus. Er wird daher in jeder Begehungsweise

begri ich für sich vorausgesetzt. Der Begri  der "Tat" im Sinne des § 29 Abs 3 lit a FinStrG reicht weiter als der der

einschlägigen Straftatbestände. Er umfasst alle Stadien seiner Tätigkeit. Mit der Überlassung einer eingeschmuggelten

Ware durch den Schmuggler an den Hehler ist der Erstgenannte an der Abgabenhehlerei "beteiligt", sowie sich auch

umgekehrt der Hehler durch den Kauf der vom Schmuggler rechtswidrig eingeführten Ware an dessen Finanzvergehen

beteiligt. Die Verfolgungshandlung gegen den an der Tat des Hehlers beteiligten Schmuggler muss sich auch auf die

Handlung des Hehlers beziehen.
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